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Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt, liebes Praxisteam,  
 
nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu den HZV-Verträgen: 
 
GWQ Hausarzt+ – Vertragsweiterentwicklung 
Zu Beginn des dritten Quartals gibt es eine Reihe von Entwicklungen im HZV-Vertrag mit der GWQ 
Hausarzt+. Beispielsweise wird die Obergrenze aus dem Vertrag gestrichen.  
Der Besuchskomplex i.H.v. 30 € wird eingeführt, der alle Besuchsleistungen abdeckt. Es gibt einige 
Vergütungserhöhungen, unter anderem wird die P3 auf 23 € erhöht, während die P1 und P2 bereits 
rückwirkend zum 01.04.2026 auf 72 € und 48 € erhöht werden. Alle Informationen finden Sie im am 
15.06.2026 versendeten Informationsfax und unter qr.hzv.de/gwq-vertragsanpassungen. 
 
Techniker Krankenkasse – KIM-Adressen 
Um die Vergütung des Infrastrukturmerkmals „Teilnahme am VorsorgePlaner + Austausch 
elektronischer Arztbriefe unter Nutzung von KIM“ sicherzustellen, ist die Selbstauskunft an die HÄVG 
erforderlich. Sollten sich Änderungen bei Ihrer KIM-Adresse ergeben (z. B. durch einen Wechsel des 
PVS), bitten wir Sie, uns die neue KIM-Adresse unverzüglich mitzuteilen. 
 
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Versicherten TE 
Um die Vertragsprozesse zu vereinheitlichen und den Ablauf für Sie zu vereinfachen, wird zukünftig 
das dritte Exemplar der Versicherten Teilnahmeerklärung (TE) entfallen.  
Hierzu konnten wir mit der AOK eine prozessuale Anpassung abstimmen: Ab Q3/26 müssen – wie 
auch in anderen HZV-Verträgen üblich – nur noch zwei Teilnahmeerklärungen unterschrieben werden; 
ein postalischer Versand eines dritten Exemplars durch die Praxis ist dann nicht mehr erforderlich. 
Stattdessen kann die AOK bei Bedarf stichprobenartig Teilnahmeerklärungen bei Ihnen anfordern 
(analog z. B. zur Regelung in anderen HZV-Verträgen). 
 
spectrumK, GWQ Hausarzt+, LKK, AOK, EK, DAK, IKK classic und TK – Aufnahme Impfziffer 
Folgende Impfziffer wird in den HZV-Verträgen mit der spectrumK, GWQ Hausarzt+, LKK, AOK, 
Ersatzkassen, DAK, IKK classic sowie der Techniker Krankenkasse aufgenommen und ist somit 
ab Q3/2026 über die HZV zu dokumentieren:  
 

• 89140 - Meningokokken A, C, W, Y - Standardimpfung 
 
Techniker Krankenkasse und BAHN-BKK – Info zur Leistung 1490 
Der Zuschlag auf den Hausbesuch für einen Besuch von Palliativpatienten (1490) muss zukünftig 
nicht mehr dokumentiert werden, da die Leistung, sofern die vertraglichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, automatisch als Zuschlag vergütet wird. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HZV – Vertragsänderungen zum 01.07.2026 
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GWQ Hausarzt+, spectrumK und Techniker Krankenkasse – Anpassung Ziffernkränze 
Bitte beachten Sie die angepassten Ziffernkränze in den HZV-Verträgen GWQ Hausarzt+ , spectrumK 
und Techniker Krankenkasse. 
 

 
 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den Verträgen stehen zu Beginn des 3. Quartals 

2026 auf www.haev.de unter den Vertragsunterlagen bereit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 

sich bitte an den Kundenservice unter 02203 57 56-1111 oder kundenservice@hzv.de  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr HZV-Team 
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